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Hochwassergefahrenkarten als Teil der Prävention

Hochwasserbekämpfung 
braucht einen vorausschau-

enden, präventiven Ansatz. 
Schon im Jahr 2010 wurde 

die EU-Hochwasser-Risiko-Ma-
nagement-Richtlinie (HWRM-RL) 
mit der Neufassung des Wasser-
haushaltgesetzes vom 1. März 
2010 in nationales Recht über-
führt. Das Hochwassermanage-
ment besteht danach aus drei 
Schritten.

1. Kartenwerk

Im ersten Schritt werden die 
Hochwassergefahrenkarten 
(HWGK) erstellt. Diese Karte 
ist Grundlage für das Krisenma-
nagement und die Bauleitpla-
nung. Dabei geht es um zwei 
Arten von Karten. In der ersten 
sind die überfluteten Flächen 
entlang der Gewässer mit un-
terschiedlichen Jährlichkeiten 
(d.h. 10-jährliches, 50-jähr-
liches, 100-jährliches und Ex-
tremhochwasser) dargestellt (so 
genannte Überschwemmungs-
karte blau). Die zweite Karte 
stellt die Überflutungstiefen bei 
einem statistischen hundertjähr-
lichen Hochwasserereignis dar 
(Überschwemmungstiefenkarte 
gelb-rot). Ziel ist es, landesweit 
für alle relevanten Gewässer ei-
ne standardisierte Hochwasser-
gefahrenkarte vorzulegen.

2. Im zweiten Schritt  
werden die Ergebnisse aus 
den HWGK mit den in 
den betroffenen Bereichen 
anzutreffenden Nutzungen 
verglichen. Hieraus erge-
ben sich die Hochwasser-
risikokarten (HWRK). Die 
Hochwasserrisiken wer-
den für die vier Schutzgü-
ter (menschliche Gesund-
heit, Umwelt, Kulturerbe 
und wirtschaftliche Tätig-
keit) bei unterschiedlichen 
Hochwasserszenarien auf-
gezeigt. Zu jeder HWGK 
gibt es eine passende Risi-
kokarte und über jede Ge-
meinde wird ein „Steck-
brief“ mit allen wichtigen 
Informationen zu den vor-
handenen Risiken erstellt.
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Detail aus einer 
Hochwassergefahrenkarte.
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3. Im dritten Schritt  
werden auf Grundlage der 
beiden Karten (HWGK 
und HWRK) die Risikobe-
wertungskarten (HWRBK) 
durch das Regierungsprä-
sidium erstellt. Hier er-
folgt eine Bewertung der 
Hochwassergefahren. So 
kann die Anzahl der durch 
Hochwasser gefährdeten 
Personen in Wohngebieten 
und die Gefahr für son-
stige Nutzungen erkannt 
werden. Die Kommunen 
erhalten auf diese Wei-
se wichtige Informationen 
über die Dringlichkeit ein-
zelner Maßnahmen. Die 
Schutzgüter werden mit 
drei Risikostufen bewertet 
– gering, mittel und groß.

 Q Verfahrensstand im Alb-Donau-Kreis

Zur Information
Die Hochwassergefahren-
karten sind für jedermann 
auf der Internetseite der  
Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg (LUBW) 
einsehbar – unter
http://udo.lubw.baden- 
wuerttemberg.de/public/
pages/map/default/index.
xhtml

Die Bearbeitungsgebiete orien-
tieren sich an den Einzugsge-
bieten der Gewässer und unter-
scheiden sich deshalb von den 
Verwaltungsgrenzen der Land-
kreise. Um eine grenzüber-
schreitende Arbeit zu ermögli-
chen wurden in Baden-Württ-
emberg 24 Hochwasserpart-
nerschaften gegründet. Der 
Alb-Donau-Kreis ist in drei 
Hochwasserpartnerschaften ver-
treten: Donau, Riß-Rot-Iller und 
Brenzregion-Blau-Schmiech.

Bei einem großen Teil der 
Gebiete im Alb-Donau-Kreis 
ist die so genannte „Plausibili-
sierung“ abgeschlossen. Hier-
bei wurden die Entwurfskarten 
von Fachleuten im Landratsamt 
und den Kommunen geprüft, 
mit den realen Gegebenheiten 
abgeglichen und vom Regie-
rungspräsidium überarbeitet. 
Im November 2014 wurden für 
das Einzugsgebiet Blau-Lone 
die ersten HWGK veröffentlicht 
und somit nach dem Wasserge-
setz rechtskräftig. Bis Jahresen-
de 2014 werden weitere Karten 
folgen.

Eine zentrale Rolle in den 
Gefahrenkarten spielt die Über-
flutung, die statistisch ein-
mal in hundert Jahren auftritt 
(HW100). Diese Flächen sind 
nach § 65 Wassergesetz Über-
schwemmungsgebiete. Gemäß 
§ 78 Wasserhaushaltsgesetz ist 
die Ausweisung neuer Bauge-
biete im rechtskräftigen Über-
schwemmungsgebiet untersagt. 

Eine Unterscheidung zwischen 
Außen- und Innenbereich gibt 
es nicht mehr. 

Aktuell werden die Hoch-
wasserrisiko-Managementpläne 
für die betroffenen Gebiete im 
Alb-Donau-Kreis erstellt. Hier 
ist eine Zusammenarbeit der 
Gemeinden und unterschied-
lichen Fachbehörden notwen-
dig. Ziel ist die Vermeidung und 
Verringerung von Hochwasser-
risiken. Die Öffentlichkeit und 
betroffene Stellen werden ge-
meinsam in den Hochwasser-
partnerschaften mit Kommu-
nen, Fachverwaltungen und In-
stitutionen aktiv bei der Erstel-
lung dieser Pläne beteiligt.

 Q Managementpläne

Die Defizite und der Handlungs-
bedarf werden in den Hochwas-
serrisiko-Managementplänen er-
mittelt, geeignete Maßnahmen 
festgelegt und Zuständigkeiten 
mit Zeiträumen für die Realisie-
rung vorgegeben. Die Maßnah-
menberichte sollen den Behör-
den, Kommunen und anderen 
Betroffenen die Ist-Situation auf-
zeigen und konkrete Handlungs-
möglichkeiten darlegen. Die be-
nannten Maßnahmen beruhen 
auf geltenden Pflichtaufgaben 
und der seit 2003 angewandten 
Strategie zur Minderung von 
Schäden durch Hochwasser in 
Baden-Württemberg.
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Energiewende – Stromverbrauch 
zu 43 Prozent regenerativ gedeckt

nimal zulegen. Unabhängig von 
weiteren Windkraft-Vorrang-
gebieten, die über den Regio-
nalverband Donau-Iller in Pla-
nung sind, muss eines gesehen 
werden: Die heutigen großen 
Windkraftanlagen bedürfen ei-
ner immisionsschutzrechtlichen 
Genehmigung. Hier können ei-
ner Genehmigung im Einzelfall 
Belange des Natur- und Arten-
schutzes, der militärischen oder 
zivilen Luftfahrt oder die Funk-
tionstüchtigkeit von Wetter-Ra-
darstationen entgegenstehen.

Für den Ausbau der Was-
serkraft anlagen besteht im Alb- 
Donau-Kreis nur noch ein klei-
nes Restpotenzial beim Ausbau 
des Kraftwerks Rechtenstein und 
bei der Modernisierung beste-
hender Anlagen. 

Für den Alb-Donau-Kreis lässt 
sich als Erfolg verbuchen, 

dass sich der Anteil an regene-
rativen Energien in den letzten 
sechs Jahren von ca. 250 Giga-
wattstunden (GWh = 1 Million 
Kilowattstunden KWh) pro Jahr 
auf ca. 600 GWh pro Jahr etwas 
mehr als verdoppelt hat. Dieser 
Anstieg ist insbesondere auf den 
Ausbau der Biogasanlagen und 
dem Ausbau der Fotovoltaikan-
lagen zurückzuführen. Ab dem 
Jahr 2012 ist der Einbruch des 
Ausbaus bei Biogas- und Foto-
voltaikanlagen als zeitverzöger-
te Reaktion auf die Novellie-
rung des Erneuerbare Energien 
Gesetzes (EEG) im Jahr 2011 zu 
erkennen. 

Im Gegensatz zum bundes-
weiten Trend konnte die Wind-
energie im Alb-Donau-Kreis im 
Beobachtungszeitraum nur mi-

Der Stromverbrauch liegt im 
Alb-Donau-Kreis bei ca. 1.400 
GWh pro Jahr. Demnach konn-
te der Alb-Donau-Kreis im 
Jahr 2013 etwa 43 Prozent des 
Stromverbrauchs durch rege-
nerative Energien decken. Da-
mit liegt der Landkreis deutlich 
über dem baden-württember-
gischen Durchschnitt mit rund 
15 Prozent. 

 Entwicklung aller ins 
Stromnetz eingespeisten 
regenerativen Energien 
im Alb-Donau-Kreis
(In Gigawattstunden)
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